
Präambel

Der Verein fördert die Etablierung und Entwicklung der solidarischen Landwirtschaft,

welche sich auf biodynamischen Anbau, Regionalität und Solidarität grundet und damit

langfristig die Ernährungssouveränität der Beteiligten sichert. Daruber hinaus fördert der

Verein die Biodiversität und eine regionale und saisonale Ernährung sowie die Schaffung

von Bewusstsein fur einen achtsamen und nachhaltigen Umgang mit der Natur als

lebendigem Organismus. Der Verein ist uberparteilich und uberkonfessionell. Er duldet in

seinen Zusammenhängen keine rassistischen, fremdenfeindlichen und anders

diskriminierenden Bestrebungen und Äußerungen. Handlungen, die den Verein mit der

Verbreitung solcher Inhalte uber das Vereinsnetzwerk oder mit Hilfe von

Kontaktinformationen des Vereins in Verbindung bringen,sind mit einer Mitgliedschaft im

Verein nicht vereinbar.

§1 Name, Sitz, Geschäftsjahr

1. Der Verein fuhrt den Namen „SoLawi Crivitz“. Der Verein wird in das Vereinsregister

beim Amtsgericht Schwerin eingetragen; nach der Eintragung fuhrt er den Zusatz „e. V.“.

2. Der Sitz des Vereins ist Crivitz. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§2 Vereinszweck

1. Der Verein verfolgt in diesem Kontext insbesondere folgende gemeinnutzige Zwecke:

1. die Förderung von Umwelt- und Naturschutz sowie der Landschaftspfege

2. die Förderung von Bildung und Forschung

2. Dem Satzungszweck wird insbesondere entsprochen durch:

1. Förderung der Bildung und Forschung im Obst-, Gemuseanbau und der

Pfanzenzucht.

2. Selbstverwaltung als Praxis demokratischer und solidarischer

Organisationsformen

3. gemeinschaftsbildende und generationenubergreifende Aktionen, Raum fur

kulturellen und kunstlerischen Austausch, Angebot von Kursen, Seminaren und

anderen öffentlichen Veranstaltungen

4. Erprobung neuer Organisationsformen durch Kooperation mit Betrieben und

Institutionen, deren Geschäftsgegenstand zur Umsetzung der o.g. Ziele geeignet

ist

5. Zusammenarbeit mit anderen Organisationen ähnlicher Zielsetzung, Vernetzung,

Wissensaustausch und Nutzen von Synergieeffekten

6. Erhalt alter und samenfester Obst- und Gemuse Sorten und Nutztierrassen

7. Vorhaben, die Maßnahmen zur Entwicklung von gesunden und sich selbst

erhaltenden Energie-, Wasser- und Nahrungskreisläufen umzusetzen, z.B. artund

wesensgerechte Tierhaltung, Pfege der Bodengesundheit und

Gewässerschutz

8. Entwicklung klimaresilienter Systeme.

9. Zusammenarbeit mit Bildungs- und Forschungseinrichtungen



3. Die Arbeit des Vereins richtet sich vor allem nach den Grundsätzen

1. Achtung der Umwelt durch Aufbau und Wahrung zukunftsfähiger

Agrarökosysteme.

2. der Gleichberechtigung jedes Einzelnen unter dem Leitgedanken eines

ganzheitlichen Menschenbildes sowie der

3. der Achtung aller Menschen

4. Die aufgefuhrten Zweckbereiche mussen nicht alle und nicht in jeweils gleichem Maße

realisiert werden.

§3 Gemeinnutzigkeit

Der Verein ist selbstlos tätig: er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

Der Verein verfolgt gemeinnutzige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegunstigte

Zwecke“ der Abgabenordnung.

Mittel des Vereins durfen nur fur die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Es darf keine Person

durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch

unverhältnismäßig hohe Vergutungen begunstigt werden. Die Mitglieder erhalten bei

ihrem Ausscheiden oder Ausschluss aus dem Verein keine Anteile aus dem

Vereinsvermögen.

§4 Mitgliedschaft

1. Es gibt zwei Arten von Mitgliedschaften:

a. Ordentliche Mitglieder

Ordentliches Mitglied im Verein kann jede naturliche Person, juristische Person oder

Personengesellschaft werden, die den Zweck des Vereins unterstutzt und sich bereit

erklärt, alle Pfichten eines ordentlichen Mitglieds (vgl. insbesondere §4, Absatz 4) zu

erfullen.

b. Fördermitglieder

Fördermitglieder können bei der Umsetzung der Vereinszwecke aktiv mitwirken, ihnen

stehen die in dieser Satzung allen Mitgliedern zugewiesenen Rechte zu, jedoch kein

Stimmrecht in der Mitgliederversammlung.

2. Erwerb der Mitgliedschaft

Eine Aufnahme als ordentliches Mitglied oder als Fördermitglied kann nach Eingang des

Aufnahmeantrags (bei ordentlichen Mitgliedern in der Regel nur zum

Geschäftsjahresbeginn) erfolgen. Über die Aufnahme entscheidet nach schriftlichem

Antrag der Vorstand. Ein Anspruch auf Aufnahme besteht nicht.

3. Mitgliedsbeiträge

Die Höhe des Mitgliedsbeitrages sowie dessen Zahlungsmodalitäten werden jährlich auf

der ordentlichen Mitgliederversammlung – ggf. nach näherer Maßgabe der Vorgaben der

Vereinsordnung – festgelegt. Im Jahr der Grundung des Vereins ist die Festlegung auch

auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung zulässig.

Ordentliche Mitglieder sind verpfichtet, einen jährlichen Beitrag zu zahlen. Die Höhe des

Beitrages wird von der Mitgliederversammlung unter Beachtung etwaiger Vorgaben aus



der Vereinsordnung festgelegt.

4. Rechte und Pfichten der Mitglieder

Jedes Mitglied hat das Recht, bei der Umsetzung der Vereinszwecke aktiv mitzuwirken

und an gemeinsamen Veranstaltungen teilzunehmen. Jedes Mitglied hat die Pficht seine

Mitgliedsbeiträge zu leisten und, soweit es in seinen Kräften steht, die Arbeit des Vereins

zu unterstutzen. Die tatkräftige Mitarbeit ist jedoch keine Verpfichtung.

Ehrenamtliche Mitarbeit der Mitglieder ist möglich und ausdrucklich erwunscht,

insbesondere:

a. Mithilfe beim Gartenbau und in der Landwirtschaft

b. Koordinations-und Pfegearbeiten

c. Renovierungs-,Reparatur-und Reinigungsarbeiten an Gerätschaften und Objekten

d. Durchfuhrung von Informationsveranstaltungen und kulturellen Veranstaltungen

e. diverse mit der Vereinstätigkeit verbundene organisatorische Aufgaben.

Alle Mitglieder, einschließlich des Vorstands, uben ihre Tätigkeiten fur den Verein

grundsätzlich ehrenamtlich aus. Bei Bedarf können Vereinstätigkeiten im Rahmen der

haushaltsrechtlichen Möglichkeiten entgeltlich auf der Grundlage eines Dienstvertrages

oder gegen Zahlung einer Aufwandsentschädigung nach §3 Nr. 26a EStG ausgeubt

werden.

5. Beendigung der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Tod (bei juristischen Personen mit deren

Erlöschen) oder Ausschluss aus dem Verein. Der Austritt ist gegenuber dem Vorstand

schriftlich (bei ordentlichen Mitgliedern mit einer Frist von drei Monaten zum Ende des

Geschäftsjahres) zu erklären. Durch Beschluss des Vorstands kann auf Antrag des

austretenden ordentlichen Mitglieds die Frist zum Austritt verkurzt werden.

6. Vereinsausschluss

Der Ausschluss erfolgt durch einen Beschluss der Mitgliederversammlung, bei dem das

betroffene Mitglied nicht stimmberechtigt ist. Der Ausschluss kann nur aus wichtigem

Grund erfolgen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere in folgenden Fällen vor:

a. schwerwiegende (insbesondere wiederholte) Verletzungen der Interessen des Vereins,

die den Ruf, den Bestand oder die Tätigkeit des Vereins unmittelbar gefährden;

b. schwerwiegende (insbesondere wiederholte) Bestrebungen oder Äußerungen, die dem

Verständnis des Vereins widersprechen.

Der Beschluss ist sofort wirksam. Er ist dem ausgeschlossenen Mitglied unverzuglich vom

Verein per eingeschriebenen Brief mitzuteilen.

§ 9 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind:

1. die Mitgliederversammlung (§10) und

2. der Vorstand (§11).

3.

§ 10 Mitgliederversammlung

1. Die ordentliche Mitgliederversammlung fndet jährlich statt und wird vom Vorstand

unter Bekanntgabe einer Tagesordnung mindestens vier Wochen vor dem Tag der



Versammlung per E-Mail oder Briefpost einberufen. Eine Mitgliederversammlung ist auch

einzuberufen, wenn mindestens 20% der Mitglieder unter schriftlicher Angabe der

Grunde dies verlangen.

Der Vorstand kann außerordentliche Mitgliederversammlungen einberufen, sobald es das

Interesse des Vereins erfordert.

2. Die Mitgliederversammlung tagt öffentlich, sofern nicht durch Beschluss der

Mitgliederversammlung die Öffentlichkeit fur bestimmte Tagesordnungspunkte

ausgeschlossen wird. Über den wesentlichen Hergang der Mitgliederversammlung und

die gefassten Beschlusse ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom Versammlungsleiter zu

unterzeichnen ist und den Mitgliedern schriftlich oder per Email zuzuleiten ist.

3. Versammlungsleiter ist ein Vorstandmitglied. Sollte kein Vorstandsmitglied anwesend

sein, wird ein Versammlungsleiter von der Mitgliederversammlung gewählt.

4. Die Mitgliederversammlung ist zuständig fur:

1. die Wahl, Entlastung und Absetzung der Mitglieder des Vorstands (§ 11)

2. die Bestimmung der Vereinspolitik und die Genehmigung der Projekte

3. die Bestimmung der Mitgliedsbeiträge

4. Satzungsänderungen und

5. die Aufösung des Vereins.

5. Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rucksicht auf die

Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.

6. Die Mitgliederversammlung fasst Beschlusse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen

gultigen Stimmen. Beschlusse uber Satzungsänderungen erfordern eine

Dreiviertelmehrheit der abgegebenen gultigen Stimmen der Mitglieder.

7. Die Mitgliederversammlung kann – mit Ausnahme von Satzungsänderungen – ihre

Tagesordnung abändern oder ergänzen. Anträge auf Satzungsänderungen mussen bei

der Einberufung der Mitgliederversammlung in der Tagesordnung aufgefuhrt werden und

im Wortlaut vorliegen.

§ 11 Vorstand

1. Der Vorstand besteht aus zwei bis funf gleichberechtigten Mitgliedern. Der Verein

wird im Sinne von §26 BGB gerichtlich und außergerichtlich durch die

Vorstandsmitglieder vertreten. Jede/r von ihnen ist einzelvertretungsbefugt.

2. Eine inhaltliche Arbeitsteilung der Vorstandsarbeit legen die Vorstände

untereinander fest.

2. Die Mitglieder des Vorstands werden von der Mitgliederversammlung einzeln fur die

Dauer von zwei Jahren mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gultigen Stimmen

gewählt.

3. Bei Beschlussen des Vorstands entscheidet die Stimmenmehrheit; bei

Stimmengleichheit gilt die Beschlussvorlage als abgelehnt.

4. Der Vorstand leitet die Vereinsarbeit und legt entsprechend den Beschlussen der

Mitgliederversammlung die Einzelheiten der Vereinsarbeit fest. Zu den Aufgaben des

Vorstandes gehört insbesondere:

1. die Festlegung und Durchfuhrung des Programms der im Sinne des § 2 der



Satzung festgelegten Zielsetzung und

2. die Erstellung des Jahresabschlusses.

5. Scheidet ein Vorstandsmitglied, aus welchem Grund auch immer, vorzeitig aus, so

fndet in der nächsten Mitgliederversammlung eine Ergänzungswahl statt.

6. Sollten das Vereinsregister beim Amtsgericht, das Finanzamt oder andere Behörden

Einwände im Zusammenhang mit der Grundung, Fortsetzung etc. des Vereins und

dessen Satzung haben, so können die erforderlichen Veränderungen durch den Vorstand

alleine ohne vorherige Zustimmung der Mitgliederversammlung vorgenommen werden.

Die Mitgliederversammlung ist baldmöglichst daruber zu informieren.

Der Vorstand ist grundsätzlich ehrenamtlich tätig. Die Mitgliederversammlung

kann eine jährliche pauschale Vergutung fur Vorstandsmitglieder und

Vereinsmitglieder beschließen.

§ 12 Finanzierung

Der Verein fnanziert die Durchfuhrung seiner Aufgaben durch Beiträge, Umlagen,

Spenden, öffentliche Zuschusse und andere fnanzielle Mittel, soweit sie nicht dem

gemeinnutzigen Zweck des Vereins widersprechen.

§ 13 Aufösung des Vereins

1. Die Aufösung des Vereins kann nur in einer besonderen und zu diesem Zweck

einberufenen Mitgliederversammlung beschlossen werden. Der Aufösungsbeschluss

bedarf einer Mehrheit wie bei Satzungsänderungen.

2. Bei Aufösung des Vereins soll ein Vorstandsmitglied Liquidator/in sein, es sei denn,

die Mitgliederversammlung bestellt im Aufösungsbeschluss eine/n andere/n

Liquidator/in. Über die Aufösung des Vereins entscheidet die Mitgliederversammlung mit

mindestens drei Viertel der abgegebenen gultigen Stimmen.

3. Bei Aufösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegunstigter Zwecke fällt das

Vermögen des Vereins an Spenden und Mitgliedsbeiträgen an die Deutsche Umwelthilfe

e.V. Amtsgericht Hannover, VR Nr.: 202112, der es unmittelbar und ausschließlich fur

gemeinnutzige Zwecke zu verwenden hat.

Crivitz, den 07.08.2023


